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R E G L E M E N T 
 

über die Benützung 
 

von gemeindeeigenen Räumen und Anlagen 
 
 

GEBÜHRENTARIF 
 
 

Gemeinderatsbeschluss vom 18. August 2003 
 
 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Biberist – gestützt auf § 11 des Reglementes 
über die Benützung von gemeindeeigenen Räumen und Anlagen vom 15. Dezember 1972 

        (bzw. des neuen Reglementes vom 11. Dezember 2003) 
 

beschliesst: 
 

1. Nicht ortsansässige Vereine, Verbände und Organisationen haben für die Benützung 
von gemeindeeigenen Räumen und Anlagen folgende Gebühren und Entschädi-
gungen zu entrichten: 

    

     a)   Gebühr für: 

Rasenplätze Fr.    25.--  für einen halben Tag  
(ohne Beleuchtung) Fr.    40.--  für einen ganzen Tag 
 
Rasenplätze Fr.    30.--  für einen halben Tag  
(mit Beleuchtung) Fr.    50.--  für einen ganzen Tag 
 
Hartplätze Fr.    10.--  für einen halben Tag  
  Fr.    20.--  für einen ganzen Tag 
 
Garderoben und Duschen Fr.    30.--  
 
Singsaal ohne Nebenräume Fr.    60.--  
 
Singsaal mit Nebenräumen Fr.    80.--  
 
Halle Werkhofschulhaus Fr.    25.--  
 
Turnhallen Fr.    30.--  für einen halben Tag  
Bleichematt und Mühlematt Fr.    60.--  für einen ganzen Tag 
 
Turnhalle Bernstrasse Fr.    10.--  für einen halben Tag  
  Fr.    20.--  für einen ganzen Tag 
 
Sitzungszimmer Fr.    25.--  
 
 ______  

2-2003        1 



Aula  Fr.    40.--  für einen halben Tag  
  Fr.    80.--  für einen ganzen Tag 
 
Einhausung Pausenhalle 
Mühlematt Fr.  280.--  

 
 Militäressraum Fr.  200.--  
 
 Militäressraum 
 mit Küchenbenützung Fr.  250.--  
 
 Alter Kindergarten Fällimoos Fr.    60.--  
 
 Zelt  Fr.    60.--  
 
 Marktstand 
 (6 Stk. am Lager, 3 m lang) Fr.    35.--  pro Stand  
 
 Kochkesselmiete Fr.    20.--  pro Kessel  
 
 Schulzimmerbenützung Fr.    10.--   
 
 Computer-Schulraum Fr.  440.--  ganzer Tag  
 im Bezirksschulhaus Fr.  220.--  halber Tag 
   Fr.  220.--  pro Abend 
 
 Schulküche 
 (Benützung, Strom, Material) Fr.    30.--  
 
 

b) Entschädigung für die Beanspruchung des Hauswartes an Wochenenden und  
      Feiertagen: 

 
Bis 4 Stunden Präsenz- und Arbeitszeit  Fr.    40.-- 
 
Über 4 Stunden Präsenz- und Arbeitszeit  Fr.    80.-- 
 
 
Werden in der Bleichematt beide Turnhallen benützt, so ist die Entschädigung für den 
Hauswart 2 mal zu verrechnen. 

 
2. Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 
 
 
 
   Im Namen des Gemeinderates: 
 
   Der Gemeindepräsident:  Martin Blaser 
 
   Der Gemeindeschreiber:  Rudolf Heri 
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